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deux pays, trois cantons, l'Air Task Force, la

Land Task Force, le Corps des Gardes Frontieres

et le Corps des Gardes Fortifications
sont les atouts majeurs de la reussite d'une
teile Operation.

Discipline et responsabilite personnclle: La
reussite de la mission de l'Armee est
l'affaire de chaque maillon de la chaine qui
la constitue. Chaque soldat porte une partie
de cette responsabilite dans le cadre du
respect de la mission qu'il a ä accomplir.

Information—communication: Dans l'operation

«COLIBRI», l'information et la

communication faisaient partie integrante
de mes moyens de conduite. Nous avons

repondu ä plus d'une centaine de deman-
des de reportages, de medias suisses et inter-
nationaux. A notre epoque, il faut tenir
compte de cette realite et anticiper en
permanence l'evenement.

Quel bilan personnel en retirez-vous?
L'operation «COLIBRI» vecue ä

l'echelle 1 sur 1 par tous les militaires

engages de l'echelon soldat jusqu'ä celui
d'officier superieur est ä considerer comme
une experience unique et exemplaire. Tous

peuvent etre fier de la precieuse collaboration

qu'ils ont apporte ä la reussite de ce
challenge audacieux.

L'Armee a rempli sa mission avec succes
dans un grand esprit de solidarite entre
militaires, forces de police et partenaires
impliques. Le respect des missions et la

rigueur appliquee aux engagements opera-
tionnels ont ete ä tous les echelons d'une
grande efficacite.

Face au scepticisme et aux mises en dou-
te de l'action de l'Armee qui prevalaient au
debut, l'Armee a demontre la necessite ab-
solue de son action aupres des autorites des

cantons de Geneve —Vaud —Valais et aupres
de la population de notre pays. Notre
presence a ete rassurante et tres positivement
accueillie. ¦

Verteidigungspolitische Richtlinien der deutschen Bundeswehr

Der deutsche Bundesminister der
Verteidigung hat am 21. Mai 2003 fiir seinen
Geschäftsbereich «Verteidigungspolitische Richtlinien»

erlassen. Es handelt sich um eine
schlanke Broschüre, die nach Umfang und
Präsentation keineswegs mit den einstigen
«Weissbüchern» vergleichbar ist. Zum aktuellen

Bedrohungsbild wird gleich eingangs
festgestellt: «Eine Gefährdung deutschen
Territoriums durch konventionelle Streitkräfte

gibt es derzeit und auf absehbare Zeit
nicht», und die Folgerung daraus lautet: «Die
herkömmliche Landesverteidigung gegen
einen konventionellen Angriff als allein
strukturbestimmende Aufgabe der Bundeswehr

entspricht nicht mehr den aktuellen
sicherheitspolitischen Erfordernissen.»
Demgegenüber wird der Hauptakzent einer
zukunftsgerichteten Sicherheitspolitik
eindeutig auf Prävention gesetzt. Konfliktverhütung

und Krisenbewältigung stehen im
Vordergrund. Deshalb lässt sich heute
«Verteidigung geografisch nicht mehr eingrenzen».

Es geht vielmehr darum, sich für
Einsätze zur Eindämmung von Krisen
bereitzuhalten, wo immer diese auftreten.
Heute und in naher Zukunft erscheint es
besonders wichtig, die Lage in den südöstlichen

Regionen Europas zu stabilisieren.

Das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr wird
deshalb durch die folgenden Anforderungen
geprägt:

I Führungsfähigkeit

¦ Nachrichtengewinnung und Aufklärung¦ Mobilität

¦ Wirksamkeit im Einsatz

¦ Unterstützung und Durchhaltefähigkeit¦ Überlebensfähigkeit und Schutz
Der apodiktischen Aussage, «ausschliesslich

der herkömmlichen Landesverteidigung
gegen einen konventionellen Angreifer dienende
Fähigkeiten werden nicht mehr benötigt»,
steht indessen die Forderung gegenüber, diese

Fähigkeiten müssten gegebenenfalls, einer
veränderten Sicherheitslage entsprechend, wieder
aufgebaut werden. Damit wird auch die
Beibehaltung der Wehrpflicht als «unabdingbar»
begründet. Was genau darunter zu verstehen ist,
erscheint aber unklar. Einmal ist von
«allgemeiner Wehrpflicht» die Rede, ein andermal
nur von «Wehrpflicht», und jedesmal folgt darauf

der Ausdruck «in angepasster Form».
EinVergleich des bundesdeutschen Berichts

mit den grundlegenden Dokumenten zur
schweizerischen Sicherheitspolitik findet
zwangsläufig seine Grenzen an der Tatsache,
dass es sich im einen Fall um einen NATO-
Partner, im anderen um einen allianzfreien
Staat handelt. Vergleichbar ist die in beiden

Fällen feststellbare Schwerpunktverlagerung
von der Verteidigung auf die Währung der
inneren Sicherheit und auf präventive Kri-
senbewältigung. I )abei ist allerdings nicht ZU

übersehen, dass dem Engagement von
Bundeswehrformationen ausserhalb des eigenen
Landes ein unvergleichlich grösseres
Gewicht zukommt, als dies für Elemente der
Schweizer Armee zutrifft. Ein klarer Unterschied

liegt zudem darin, dass die Bundeswehr

sich an «friedenserhaltenden,
stabilisierenden und friedenserzwingenden»
Operationen beteiligt, während die letzte
Einsatzform für schweizerische Kontingente
ausdrücklich ausgeschlossen wurde.

Die markantesten Unterschiede
zwischen den beiden Systemen erscheinen
schliesslich in der Rüstungspolitik. «Durch
Rüstungskooperation, Abbau verzichtbarer
Fähigkeiten, gemeinsame Aufgabenwahrnehmung,

funktionale Arbeitsteilung und
Rollenspezialisierung werden Mittel
gespart», heisst es im deutschen Bericht. Dass

damit auch ein gewisser Zwang verbunden
ist, kommt im letzten Satz zum Ausdruck:
«Beschaffungs- und Ausrüstungsplanungen
haben stringent einem multinational
abgestimmten, fähigkeitsorientierten, teil-
streitkraft- und bereichsübergreifenden
Gesamtansatz zu folgen.» Fe

ASMZ Nr. 10/2003


	Verteidigungspolitische Richtlinien der deutschen Bundeswehr

